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Einleitung  

 

Koalitionsfreiheit und Tarifautonomie sind 

Standortvorteile, die für die Wirtschaftsord-

nung in Deutschland unverzichtbar sind. 

Durch eine verantwortungsvolle und diffe-

renzierte Tarifpolitik, die Vereinbarung tarifli-

cher Öffnungsklauseln und die Nutzung ge-

setzlicher Öffnungsmöglichkeiten sind die 

Tarifverträge in vielen Branchen in Deutsch-

land in den letzten Jahren grundlegend 

überarbeitet und modernisiert worden. Tarif-

autonomie und Tarifverträge sind damit ein 

Ausweis erfolgreicher Sozial- und Vertrauen-

spartnerschaft, die in den letzten Jahren ge-

stärkt worden ist. 

 

Eine Voraussetzung dafür ist, dass Arbeitge-

ber und Arbeitnehmer wissen, woran sie 

sind, was für sie gilt und sich auf diese Gel-

tung auch verlassen können. Das hat über 

Jahrzehnte die Rechtsprechung des Bun-

desarbeitsgerichts zur Tarifeinheit gewähr-

leistet. Es war klar, dass sich im Über-

schneidungsbereich von Tarifverträgen ein 

Tarifvertrag durchsetzte. Dies galt sowohl für 

den Fall einer Tarifkonkurrenz (für Arbeitge-

ber und Arbeitnehmer gelten mehrere sich 

überschneidende Tarifverträge) wie für den 

Fall einer Tarifpluralität (der Arbeitgeber wird 

von mehreren, sich überschneidenden Tarif-

verträgen erfasst, der Arbeitnehmer ist je-

weils nur an einen gebunden). 

 

Das Ergebnis dieser Rechtsprechungsände-

rung ist Unsicherheit über den anzuwenden-

den Tarifvertrag und Unklarheit, was in tarif-

lichen Überschneidungsbereichen gilt. Daher 

ist es zu begrüßen, dass die vom Bundes-

verfassungsgericht als Grundlage der Tarif-

autonomie anerkannte Ordnungs- und Be-

friedungsfunktion der Tarifeinheit durch das 

Tarifeinheitsgesetz wiederhergestellt wird.  

 

Das Tarifeinheitsgesetz greift Elemente des 

Vorschlags von BDA und DGB auf, den die-

se gemeinsam im Juni 2010 vorgelegt ha-

ben, um durch eine gesetzliche Regelung 

der Tarifeinheit das Tarifvertragssystem in 

geordneten Bahnen zu halten. Der neue § 4a 

im Tarifvertragsgesetz (TVG) bestimmt, dass 

bei kollidierenden Tarifverträgen in einem 

Betrieb der Tarifvertrag der Mehrheitsge-

werkschaft gilt. Vor allem bestimmt die vor-

gesehene Norm zu Recht, dass Ziel und 

Zweck der Tarifeinheit die Sicherung der 

Ordnungs- und Befriedungsfunktion von Ta-

rifverträgen ist.  

 

Die gesetzliche Wiederherstellung der Ta-

rifeinheit ändert nichts am Arbeitskampfrecht 

– darüber bestand zwischen allen Beteiligten 

immer Konsens. Das Gesetz unterstreicht, 

dass bei der Verhältnismäßigkeit von Ar-

beitskämpfen das Prinzip der Tarifeinheit 

und die im Gesetz verankerte Befriedungs-

funktion von Tarifverträgen Berücksichtigung 

finden müssen. Damit wird ausdrücklich 

klargestellt, dass der Tarifvertrag mit der 

Mehrheitsgewerkschaft für die betroffene Be-

legschaft abschließend die Arbeitsbedingun-

gen regelt und der Mehrheitstarifvertrag als 

Übereinkunft nicht entwertet werden darf. So 

kann auf der Grundlage des Mehrheitstarif-

vertrages während seiner Laufzeit ohne Kon-

flikte gearbeitet werden. Streiks gegen die 

Tarifeinheit führen demgegenüber zur Zerfa-

serung der Tarifautonomie. 

 

Eine gesetzliche Regelung des Arbeits-

kampfrechts bleibt demnach Verpflichtung 

des Gesetzgebers. Dies bedürfte umfassen-

der Vorarbeiten. Daher war die Entscheidung 
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richtig, die gesetzliche Wiederherstellung der 

Tarifeinheit nicht mit einer Regelung des Ar-

beitskampfrechts zu belasten. 

 

Die gesetzliche Regelung der Tarifeinheit 

stärkt Koalitionsfreiheit und Tarifautonomie. 

Daher entspricht das Tarifeinheitsgesetz den 

Vorgaben von Artikel 9 Absatz 3 GG in vol-

lem Umfang. Minderheitsgewerkschaften 

werden dadurch nicht in ihrer Tariffähigkeit 

beschränkt. Eine Minderheitsgewerkschaft 

kann zur Mehrheitsgewerkschaft werden. 

Das Ziel der Tarifeinheit ist, den Verteilungs-

kampf zwischen einzelnen Arbeitneh-

mergruppen aus den Betrieben herauszuhal-

ten. Das ist das Markenzeichen der Tarifau-

tonomie und der Flächentarifverträge in 

Deutschland. Diesen Markenkern gilt es zu 

schützen, zu bewahren, zu sichern und zu-

kunftsfest zu machen. Streiks gegen die Ta-

rifeinheit führen demgegenüber zur Zerfase-

rung der Tarifautonomie.  

 

Ein am 11. Mai 2015 in der NZA erschiene-

nes Gutachten von Herrn Professor Scholz, 

Herrn Dr. Lingemann und Herrn Dr. Ruttloff 

bestätigt diesen Befund nochmals. Es ist die 

Aufgabe des Gesetzgebers, die Rahmenbe-

dingungen für eine funktionierende Tarifau-

tonomie zu gestalten. Um die Funktionsfä-

higkeit der Tarifautonomie zu gewährleisten, 

ist die gesetzliche Regelung der Tarifeinheit 

daher geboten. Dieser Befund wird in einem 

in Heft 2 der ZfA erscheinenden Gutachten 

der Professoren Kersten und Giesen aus 

München, das ab dem 10. Juni 2015 als 

Sonderdruck der Zeitschrift vorliegen wird, 

nochmals unterstrichen: Tarifautonomie 

braucht Tarifeinheit. 

 

I. Änderung des Tarifvertragsgesetzes  

Der neue § 4a TVG ist die zentrale Vorschrift 

für die Auflösung von Tarifkollisionen. Wir 

gehen davon aus, dass es sich bei dem Be-

griff der Tarifkollision um den Oberbegriff für 

Tarifpluralität und Tarifkonkurrenz handelt. 

 

Wortlaut und Begründung unterstreichen: 

Tarifkollisionen können für Betriebe und Ar-

beitnehmer gravierende Probleme auslösen. 

Sie sind geeignet, Funktionsfähigkeit, Be-

lastbarkeit und Akzeptanz der Tarifautono-

mie in Deutschland grundsätzlich in Frage zu 

stellen. Daher ist es richtig, solche Tarifkolli-

sionen zu vermeiden. Ohne eine solche Lö-

sung können Tarifverträge ihre vom Bundes-

verfassungsgericht anerkannten und voraus-

gesetzten wichtigen Funktionen nicht erfül-

len, das Arbeitsleben zu ordnen und zu be-

frieden.  

 

1. Zielbeschreibung 

Programmsätze sind in der Rechtsetzung 

nicht geboten. Im Einzelfall kann es notwen-

dig sein, „vor der Klammer“ das Ziel einer 

gesetzlichen Regelung zu definieren. Das ist 

in der vorliegenden gesetzlichen Regelung in 

Abs. 1 von § 4a TVG notwendig und gelun-

gen. Die BDA begrüßt ausdrücklich die in 

Abs. 1 niedergelegte Zielsetzung des Geset-

zes, Tarifkollisionen zu vermeiden, um die 

Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie si-

cherzustellen und damit die wesentlichen 

Funktionsvoraussetzungen der Tarifautono-

mie zu umschreiben.  

 

Nach der Rechtsprechung des Bundesver-

fassungsgerichts sind die für die Legitimation 

der Tarifautonomie zentralen Funktionen von 

Tarifverträgen deren Ordnungs- und Befrie-

dungswirkung. Ein Tarifvertrag kann Arbeits-

beziehungen nur sinnvoll ordnen, wenn Ar-

beitgeber und Arbeitnehmer wissen, welcher 

Tarifvertrag für das Arbeitsverhältnis gilt – 

und zwar unabhängig davon, ob der Tarifver-

trag normativ oder qua Verweisung für das 

Arbeitsverhältnis Anwendung findet.  

 

So wie im Verhältnis des Bürgers zum Staat 

nicht unterschiedliche Rechtsnormen bezo-

gen auf denselben Lebenssachverhalt zu un-

terschiedlichen Ergebnissen führen können, 

kann auf ein Arbeitsverhältnis und kann auf 

die Arbeitsverhältnisse vergleichbarer Ar-

beitnehmer nur ein Tarifvertrag Anwendung 

finden. Das muss im Fall der normativen 

Geltung wie im Fall der Bezugnahme auf ei-

nen Tarifvertrag im Arbeitsvertrag gewähr-

leistet bleiben. Daher ist es unverzichtbar, 

dass der Arbeitgeber auch bei fehlender Ta-

rifbindung des Arbeitnehmers problemlos er-

kennen kann, welcher Tarifvertrag für die Ar-

beitsverhältnisse im Betrieb maßgeblich ist. 

Ohne diese Garantie werden Tarifverträge 

im Betrieb unanwendbar.  
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Zu Recht unterstreicht die Begründung des 

Gesetzes die Friedensfunktion der Tarifver-

träge. Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen 

nicht nur wissen, was für sie gilt. Sie müssen 

sich auch auf diese Geltung unbedingt ver-

lassen können. Dieses Vertrauen wird dann 

untergraben, wenn sich ein tarifgebundener 

Arbeitgeber jederzeit einer Vielzahl weiterer 

Forderungen konkurrierender Gewerkschaf-

ten gegenüber sehen kann. Dann kann er 

sich nicht mehr darauf verlassen, mittels sei-

ner Tarifbindung die Arbeitsbedingungen für 

die Belegschaft abschließend geregelt zu 

haben. Das entwertet die Tarifordnung und 

untergräbt die Akzeptanz des Tarifvertrags-

systems bei Arbeitgebern und schlussendlich 

auch bei Arbeitnehmern. Ohne die Sicherung 

der Friedensfunktion der Tarifverträge läuft 

die Tarifautonomie leer!  

 

2. Auflösung von Tarifkollisionen 

Zu Recht betont das Tarifeinheitsgesetz, 

dass eine Auflösung von Tarifkollisionen nur 

dort notwendig ist, wo diese Kollisionen nicht 

auf andere Weise vermeidbar sind. Einver-

nehmliche Regelungen von Tarifverträgen 

für unterschiedliche Arbeitnehmergruppen im 

Unternehmen oder Betrieb bleiben damit 

beispielsweise ebenso möglich, wie die Ver-

einbarung von Anschlusstarifverträgen für 

identische Personengruppen.  

 

Für den Eintritt von Tarifkollisionen im Fall 

der Tarifkonkurrenz hat der Gesetzgeber 

zum Beispiel in § 5 TVG oder in §§ 7, 8 A-

EntG Lösungen auf der Grundlage des 

Mehrheitsprinzips entwickelt. Das Mehr-

heitsprinzip schafft Lösungen für Tarifkollis-

sionen. Einvernehmlich vereinbarte Tarifplu-

ralität, die zu sinnvollen, überschneidungs-

freien Lösungen führt, bleibt möglich. Auch 

bleibt weiterhin möglich, dass sich Gewerk-

schaften zu Tarifgemeinschaften zusam-

menschließen und gemeinsam Tarifverträge 

aushandeln. Die gesetzliche Wiederherstel-

lung der Tarifeinheit unterstützt die Koopera-

tion von Gewerkschaften. 

 

a) Geltungsbereiche 

Richtigerweise stellt das Tarifeinheitsgesetz 

auf die Überschneidung von Geltungsberei-

chen von Tarifverträgen ab. Die Geltungsbe-

reiche eines Tarifvertrages bestimmen die 

Weite seiner Anwendung und sollten daher 

Anknüpfungspunkt für die Vermeidung von 

Tarifkollisionen sein. Das entspricht auch der 

Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, 

nach der – wie die Begründung des Geset-

zes betont – eine Tarifpluralität auch dann 

zur Tarifkollision führen kann, wenn bei-

spielsweise ein Manteltarifvertrag einen Re-

gelungsgegenstand bewusst nicht regelt, der 

in einem kollidierenden Tarifvertrag aus-

drücklich erstrebt wird. Auch für diese Fälle 

bedarf es einer sinnvollen Kollisionsrege-

lung, die durch das Abstellen auf die tarifli-

chen Geltungsbereiche gewährleistet ist.  

 

b) Mehrheitsprinzip  

Das betriebsbezogene Mehrheitsprinzip ist 

ein geeignetes Mittel, um den vorrangigen 

Tarifvertrag zu bestimmen. Damit wird keiner 

Gewerkschaft die Möglichkeit genommen, 

sich im Betrieb zu betätigen. Vielmehr wird 

ihr die Chance eingeräumt, im Wettbewerb 

selbst Mehrheitsgewerkschaft zu werden.  

 

Erfüllt eine Gewerkschaft, deren Tarifvertrag 

nicht zu Anwendung gelangt, die von der 

Rechtsprechung bereits seit Jahrzehnten 

aufgestellten Grundsätze der Tariffähigkeit, 

bleibt sie tariffähig. Die Einführung des 

Mehrheitsprinzips in § 4a ändert an der Tarif-

fähigkeit einer Gewerkschaft ebenso wenig 

wie die Einführung des Mehrheitsprinzips im 

AEntG und TVG. 

 

Das Mehrheitsprinzip konkretisiert damit das 

in der Rechtsprechung des Bundesarbeits-

gerichts bis zum 7. Juli 2010 angewendete 

Spezialitätsprinzip. Auch künftig wird sich 

derjenige Tarifvertrag als der maßgebliche 

durchsetzen, der den Erfordernissen und Ei-

genarten eines Betriebes am ehesten ge-

recht wird. Das ist der Tarifvertrag, der für 

die Mehrheit der Arbeitsverhältnisse im Be-

trieb gilt oder gelten würde. Das Bundesar-

beitsgericht hat zur Ermittlung dieses Grund-

satzes auf die betriebliche Geltung des Tarif-

vertrages abgestellt. Es ging und geht nicht 

darum, dem Tarifvertrag Vorrang einzuräu-

men, der für möglichst kleine segmentierte 

Gruppen und Grüppchen im Betrieb gilt. Vor-

rang muss vielmehr immer der Tarifvertrag 

haben, der möglichst widerspruchsfrei die 

Mehrheit der Arbeitsverhältnisse im Betrieb 
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erfasst und regelt. Das ist regelmäßig der 

Tarifvertrag einer Gewerkschaft, die die 

Mehrheit der Arbeitnehmer im Betrieb orga-

nisiert.  

 

In diesem Sinne hat die Rechtsprechung 

schon bisher die „Größenverhältnisse“ der 

vertretenen Arbeitnehmergruppen als Maß-

stab der Geltung der tariflichen Normen ak-

zeptiert und danach den vorrangigen Tarif-

vertrag bestimmt. Das Mehrheitsprinzip wird 

danach als Auslegungsprinzip gestärkt – und 

dies zu Recht. Wie bisher bleibt es möglich, 

dass sich Gewerkschaften darüber einigen, 

für unterschiedliche Arbeitnehmergruppen 

Tarifverträge abzuschließen, die sich nicht 

überschneiden. Ebenso wird die Vereinba-

rung von Anerkenntnis- und Anschlusstarif-

verträgen nicht eingeschränkt.  

 

Vor der Berücksichtigung der Mehrheitsver-

hältnisse galt bisher der Grundsatz, dass ein 

Haustarifvertrag grundsätzlich spezieller als 

ein firmenbezogener Verbandstarifvertrag 

und dieser wiederum spezieller als ein Flä-

chentarifvertrag sei, soweit in allen Tarifver-

trägen identische Geltungsbereiche verein-

bart waren. Dieses Auslegungsprinzip kann 

zu willkürlichen Ergebnissen führen. Daher 

ist es richtig und angemessen, es durch das 

Mehrheitsprinzip als Auslegungshilfe zu er-

setzen. Dies lässt auch künftig den Ab-

schluss von Sanierungstarifverträgen mit der 

Mehrheitsgewerkschaft zu. 

 

c) Betriebsbezogenheit  

Anknüpfungspunkt des neuen § 4a TVG zur 

Ermittlung der Mehrheit ist der Betrieb. Dies 

entspricht der bisherigen Rechtsprechung. 

Ebenso entspricht es der bisherigen Recht-

sprechung im kollektiven Arbeitsrecht zur 

Vermeidung von Widersprüchen, den Be-

triebsbegriff einheitlich im Tarifrecht, Mitbe-

stimmungsrecht und Betriebsverfassungsge-

setz anzuwenden. 

 

Es ist daher angemessen, dass das Tarifein-

heitsgesetz grundsätzlich den Betriebsbegriff 

des Betriebsverfassungsgesetzes, ein-

schließlich Gemeinschaftsbetrieben und ta-

rifvertraglich vereinbarten Betriebsstrukturen, 

als Ansatzpunkt bestimmt. Der Betrieb ist die 

organisatorische Einheit, innerhalb derer der 

Arbeitgeber allein oder zusammen mit sei-

nen Mitarbeitern mit Hilfe sachlicher und im-

materieller Mittel bestimmte arbeitstechni-

sche Zwecke verfolgt. 

 

Zu Recht bestimmt daher der erste Halbsatz 

des Satzes 5 von Absatz 2 diesen Vorrang. 

Maßgeblich ist der Betriebsbegriff des Be-

triebsverfassungsgesetzes gemäß dessen 

§§ 1 und 3. Die im zweiten Halbsatz und im 

folgenden Satz enthaltenden Einschränkun-

gen dieses richtigen Grundsatzes erschlie-

ßen sich demgegenüber nicht.  

 

d) Verhältnismäßigkeit  

Die Begründung des Gesetzes unterstreicht, 

dass für Arbeitskämpfe der Verhältnismäßig-

keitsgrundsatz gilt. Arbeitskämpfe dürfen nur 

insoweit eingeleitet und durchgeführt wer-

den, wie sie zur Erreichung rechtmäßiger 

Kampfziele geeignet und sachlich erforder-

lich sind. Auch bei der Durchführung des Ar-

beitskampfes ist der Grundsatz der Verhält-

nismäßigkeit zu beachten.  

 

Die Gesetzesbegründung hebt diese 

Grundsätze noch einmal hervor. Völlig zu 

Recht wird bestätigt, dass die tarifliche Frie-

densordnung ohne Friedenspflicht der Tarif-

verträge diese als Übereinkunft entwerten 

würde. Nur mit der von Tarifverträgen aus-

gehenden Friedenspflicht kann auf der 

Grundlage eines Tarifvertrags während des-

sen Laufzeit ohne Konflikte zusammengear-

beitet werden. 

 

Das Tarifeinheitsgesetz bestätigt und mani-

festiert damit, dass die von Tarifverträgen 

ausgehende Friedenspflicht nicht in Frage 

gestellt werden darf. Wie bisher schon ist der 

Streik um einen Tarifvertrag unverhältnismä-

ßig, der mangels Geltung für die Mehrheit 

der betroffenen Arbeitsverhältnisse im Be-

trieb überhaupt nicht zur Anwendung kom-

men kann. Solche Arbeitskämpfe sind nicht 

auf ein tariflich wirksam geregeltes bzw. zu 

regelndes Ziel gerichtet.  

  

Demgegenüber müsste im Fall einer gesetz-

lichen Regelung des Arbeitskampfrechts 

auch anderes grundsätzlich geklärt werden. 

So wäre es z. B. überfällig, klar zu machen, 

dass es keine generelle Beliebigkeit bei der 
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Auswahl von Arbeitskampfmitteln geben 

kann. Dort wo die Grenze von Streiks zur 

Einladung von Unmutsäußerungen an die 

gesamte Bevölkerung überschritten wird 

(euphemistisch unter dem Begriff der mo-

dernen Kunst als Flashmob bezeichnet), 

könnte eine entsprechende gesetzliche Klar-

stellung sinnvoll und heilend wirken.  

 

In der fast 70jährigen Geschichte der Bun-

desrepublik Deutschland hat es dafür aber 

bisher keinen gesellschaftlichen Konsens 

gegeben. Daher ist es richtig, ein Gesetz zur 

Sicherung der Tarifeinheit unter Bestätigung 

hergebrachter Grundsätze, wie des Verhält-

nismäßigkeitsgrundsatzes unter besonderer 

Berücksichtigung des von diesem Mehrheits-

tarifvertrags ausgehenden Befriedungswir-

kung, nicht mit einer Diskussion zu belasten, 

das Arbeitskampfrecht neu zu regeln. Dies 

bedürfte wissenschaftlicher Vorbereitung und 

gesellschaftlicher Diskussion, um einen zu-

mindest weitgehenden Konsens zu errei-

chen. 

 

3. Betriebsverfassungsrechtliche Nor-

men  

Zur Ergänzung der in § 4a Abs. 2 TVG fest-

gelegten Anwendung der Tarifeinheit für ta-

rifliche Geltungsbereiche ist es sinnvoll, eine 

Ergänzung für betriebsverfassungsrechtliche 

Normen im Sinne von §§ 3 bzw. 117 BetrVG 

zu schaffen. Solche betriebsverfassungs-

rechtlichen Normen sollen Fragen des Mitei-

nanders von Betriebsrat und Arbeitgeber im 

Sinne einer vertrauensvollen Zusammenar-

beit lösen helfen. Dieser Regelungsgegen-

stand eines Tarifvertrages muss daher klar 

und deutlich im Tarifvertrag beschrieben 

sein. Abweichend von der Grundregel des  

§ 4a Abs. 2 Satz 2 muss deshalb in diesen 

Fällen der Regelungsgegenstand ausdrück-

lich im Tarifvertrag benannt sein. Nur dann 

ist es geboten und notwendig, eine Tarifkolli-

sion nach den in Abs. 2 im Übrigen genann-

ten Grundsätzen aufzulösen. 

 

4. Nachzeichnung 

Abs. 4 sieht das Recht einer Gewerkschaft 

vor, die Nachzeichnung des Mehrheitstarif-

vertrages zu verlangen, soweit der eigene 

Tarifvertrag nicht zur Anwendung kommt. Es 

ist richtig, dass dieses Nachzeichnungsrecht 

nur im Fall bestehender Tarifkollisionen grei-

fen soll. Das Nachzeichnungsrecht gilt dem-

nach nicht, wenn zum Zeitpunkt des Ab-

schlusses des repräsentativen Mehrheitsta-

rifvertrages, der im Betrieb Geltung erlangt, 

der Tarifvertrag einer „Minderheitsgewerk-

schaft“ noch gar nicht in Kraft gewesen ist. 

Ein Nachzeichnungsrecht kann nicht künst-

lich geschaffen werden. Es kann nur dort 

existieren, wo eine Tarifkollision stattfindet, 

weil ein zuvor geltender Tarifvertrag nicht zur 

Geltung gelangen kann.  

 

Ebenso ist zu begrüßen, dass die Nach-

zeichnung nicht eine eigenständige normati-

ve Geltung für den nachzeichnenden Tarif-

vertrag auslöst. Die normative Geltung wird 

vielmehr von dem für den Betrieb maßgebli-

chen nachgezeichneten Tarifvertrag nach 

Abs. 2 ausgelöst.  

 

Insoweit handelt es sich bei dem „Nach-

zeichnungsrecht“ faktisch um den Anspruch 

auf Abschluss eines Anerkennungstarifver-

trages. Dieser kann und soll nur dann beste-

hen, wenn bei Inkrafttreten des maßgebli-

chen Tarifvertrags ein anderer Tarifvertrag 

gegolten hat. Für diesen – und nur für diesen 

– Fall ist ein solches Nachzeichnungsrecht 

akzeptabel.  

 

Der nachzeichnende Tarifvertrag löst sämtli-

che üblichen schuldrechtlichen Verpflichtun-

gen aus, die einem Tarifvertrag inhärent 

sind. Ob dies als eigenständige schuldrecht-

liche Verpflichtung anzusehen ist (wie es of-

fenbar Abs. 4 sicherstellen soll) oder eben-

falls als übertragene schuldrechtliche Ver-

pflichtung des maßgeblichen Tarifvertrags zu 

werten sein kann, lässt unterschiedliche Lö-

sungen zu. Auch eine Übertragung der 

schuldrechtlichen Verpflichtung wäre unserer 

Auffassung nach eine sinnvolle Möglichkeit 

gewesen. 

 

5. Unterrichtung und Anhörung 

Zur verfahrensrechtlichen Absicherung der 

Tarifeinheit wird darüber hinaus in einem ei-

genständigen Absatz 5 geregelt, dass der 

Arbeitgeber die Aufnahme von Verhandlun-

gen über den Abschluss eines Tarifvertrages 

rechtzeitig und in geeigneter Weise bekannt 

zu geben hat. Eine an den Verhandlungen 
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nicht beteiligte Gewerkschaft kann den Ab-

schluss von Tarifverträgen nicht verhindern. 

 

6. Pflicht zur Bekanntgabe  

In § 8 TVG wird klargestellt, dass der Arbeit-

geber nicht nur über die im Betrieb geltenden 

Tarifverträge, sondern auch die rechtskräfti-

gen Beschlüsse bekanntzugeben hat, durch 

die eine Tarifkollision aufgelöst wird. Das ist 

vor dem Hintergrund der mit der Entschei-

dung des jeweiligen Arbeitsgerichts verbun-

denen Wirkung auf die tarifliche Situation im 

Betrieb akzeptabel.  

 

7. Übergangsregelung 

Gegen die in § 13 TVG vorgesehene Über-

gangsregelung für existierende Tarifverträge 

während ihrer Geltung bestehen keine Be-

denken. Zu Recht weist die Begründung da-

rauf hin, dass lediglich nachwirkende Tarif-

verträge nicht erfasst werden.  

 

II. Arbeitsgerichtsgesetz   

Zur Flankierung der Tarifeinheit sind Ände-

rungen im Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG) 

vorgesehen. Diese zielen insbesondere da-

rauf, Verfahrensregelungen für die Arbeits-

gerichtsbarkeit zur Feststellung des Mehr-

heitstarifvertrages zu schaffen. Diese Verfah-

rensregelungen leisten einen Beitrag zur 

Herstellung von Rechtssicherheit und 

Rechtsklarheit. 

 

1. Beschlussverfahren 

Das Tarifeinheitsgesetz sieht vor, dass über 

die Frage der Auflösung einer Tarifkollision 

im Wege des Beschlussverfahrens entschie-

den wird. Ein solches Beschlussverfahren 

bietet eine Möglichkeit, die Klärung von Ta-

rifkollisionen herbeizuführen. Es bleibt dane-

ben dabei, dass im Hauptsacheverfahren z. 

B. bei der Klage eines Arbeitnehmers unter 

Berufung auf den Tarifvertrag, das Arbeits-

gericht inzident die Mehrheitsverhältnisse 

prüfen muss. 

 

Nach der vorliegenden Begründung soll z. B. 

der Rechtsstreit im Rahmen eines Haupt-

sacheverfahrens nicht zwingend ausgesetzt 

werden. Während dies für Verfahren des 

einstweiligen Rechtsschutzes richtig und an-

gemessen ist, kann es im Hauptsacheverfah-

ren zu Friktionen führen. Daher ist eine ent-

sprechende Aussetzungsmöglichkeit für 

Hauptsacheverfahren zu erwägen. Denkbar 

wäre eine Klarstellung derart, dass eine inzi-

dente Prüfung der Mehrheitsverhältnisse 

möglich ist.   

 

2. Urkundenbeweis 

Vor dem Hintergrund der bisherigen Recht-

sprechung der Arbeitsgerichte zur Möglich-

keit des mittelbaren Beweises durch Urkun-

den in der Frage des Vertretenseins einer 

Gewerkschaft im Betrieb nach dem BetrVG, 

ist es angemessen, entsprechende Beweis-

regelungen für den Fall der Tarifkollision vor-

zusehen. Die neue Regelung findet sowohl 

im Urteils- als auch im Beschlussverfahren 

Anwendung. 

 

3. Rechtskraft der Entscheidung 

Es ist zu begrüßen, dass die Entscheidung 

über den maßgeblichen Tarifvertrag nach 

Vorgabe des § 99 ArbGG in diesem Verfah-

ren Wirkung für und gegen jedermann erhält. 

Dies entspricht hinsichtlich der Wirksamkeit 

und Geltung eines Tarifvertrages der Rege-

lung in § 9 TVG. 
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